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Stans, 15. Januar 2019 

Landratsbeschluss über den Objektkredit für die Umsetzung des Ausführungsprojekts 
betreffend den Knoten Büren, Kantonsstrasse KH2 / KV9, Oberdorf;  
Mitbericht der Finanzkommission 

Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Finanzkommission hat an den Sitzungen vom 23. November 2018 und 8. Januar 2019 in 
Anwesenheit von Baudirektor Josef Niederberger und Richard Blättler, Projektleiter beim Amt 
für Mobilität, den Objektkredit für das Ausführungsprojekt Knoten Büren auf der Grundlage von 
RRB Nr. 738 vom 13. November 2018 und den dazugehörigen Unterlagen beraten. Gestützt 
auf Art. 23b des Landratsgesetzes erstattet die Finanzkommission folgenden Mitbericht. 
 
Der Landrat hat am 25. Mai 2016 das generelle Projekt gestützt auf einen umfassenden Vari-
antenvergleich gemäss der Variante 6 (Kreisel, neuer Bahnübergang und Rückbau Knoten 
Allmend) genehmigt und einen Planungskredit bewilligt. Das nun vorliegende Ausführungspro-
jekt entspricht weitgehend dem vom Landrat bewilligten generellen Projekt. Es ist ein einspu-
riger Verkehrskreisel mit einem gesicherten Bahnübergang vorgesehen. Ein Bypass dient der 
Vermeidung von Staubildung in den Durchgangsverkehr durch den neuen Bahnübergang, mit 
welchem auch das Industriegebiet Dallenwil erschlossen wird. Bezüglich dem kantonalen Rad-
wegnetz wird der Anschluss von Büren an den Radweg Dallenwil-Stans sichergestellt. Die 
Radwegbreiten betragen 2 m zuzüglich 0.5 m Sicherheitsabstand zur Fahrbahn.  
 
Die Finanzkommission beurteilt das Projekt als gut und unterstützt dieses einstimmig. Die Kos-
ten von brutto Fr. 4'300'000.- erachtet sie als angemessen. Die Gemeinde Oberdorf wird sich 
gemäss Kostenteiler mit durchschnittlich 26.7% an den Kosten beteiligen. Der Kostenteiler 
wird gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen für die einzelnen Kostenbauteile berechnet.  
 
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 10:0 Stimmen bei einer Enthaltung dem 
Landratsbeschluss über den Objektkredit in der Höhe von Fr. 4’300'000.- für die Umsetzung 
des Ausführungsprojekts betreffend den Knoten Büren, Kantonsstrasse KH2 / KV9, Oberdorf, 
zuzustimmen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
FINANZKOMMISSION 

       
Jörg Genhart 
Präsident 

lic. iur. Armin Eberli 
Landratssekretär 

 
 

An die Mitglieder des Landrates 


